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Für den Versicherungsvertrag gelten 

- die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung (AHB). Die Ausschlussbestimmung des § 4 Ziff. I 8 AHB (Schäden
durch Umwelteinwirkung) findet keine Anwendung;

- die für die vereinbarte Versicherung jeweils zutreffenden Abschnitte der
nachfolgenden Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und
Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von privaten Haftpflichtrisiken
(RBE-Privat);

- die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden in der Haftpflichtversicherung (BBVerm); - gelten für die Ab-
schnitte A - D, G und H der RBE-Privat - 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den im
Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Eigenschaften,
Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten.

Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern ist, was
nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nicht nach
Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Bei-
trag mitversichert ist.

A. Privathaftpflicht

1. Versichertes Risiko und versicherte Personen
2. Haushalt und Familie
3. Haus und Wohnung
4. Freizeit und Sport
5. Tiere
6. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
7. Auslandsaufenthalte
8. Gewässerschäden
9. Fortsetzung der Versicherung

10. Zusatzrisiken - falls besonders vereinbart -

1. Versichertes Risiko und versicherte Personen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens - mit Ausnahme
der Gefahren eines Betriebes, Berufes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer unge-
wöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung -.

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

1.1 des Ehegatten des Versicherungsnehmers;

1.2 des mit dem unverheirateten Versicherungsnehmer in häuslicher
eheähnlicher Gemeinschaft lebenden, unverheirateten, im Versiche-
rungsschein namentlich genannten Lebenspartners.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind - in teilweiser Abwei-
chung von § 7 Ziff. 2 AHB - Haftpflichtansprüche

- der mitversicherten Personen untereinander sowie

- der mitversicherten Personen gegen den Versicherungsnehmer.

Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche
von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, öffentlichen und pri-
vaten Arbeitgebern wegen Personenschäden;

1.3 ihrer unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv-, Pflegekinder und
Mündel), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in ei-
ner Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung be-
finden (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium -, nicht Refe-
rendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Bei Ableistung des
Grundwehr- oder Zivildienstes einschließlich des freiwilligen zusätzlichen
Wehrdienstes vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung
bleibt der Versicherungsschutz bestehen;

1.4 abweichend von Ziff. 1.3 ihrer unverheirateten volljährigen behinderten
Kinder, sofern sie der ständigen Betreuung im Sinne gesetzlicher Rege-
lungen bedürfen und mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Ge-
meinschaft leben.

Zu Ziff. 1.2 bis 1.4:

Die Mitversicherung des Lebenspartners und dessen Kindern, die nicht
auch Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit Aufhebung der
häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem
Lebenspartner.

2. Haushalt und Familie
Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 die gesetzliche Haftpflicht

2.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über
Minderjährige);

2.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser
Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder ge-
fälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder Streudienst
versehen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt;

2.3 aus der Beaufsichtigung von zur Betreuung übernommenen minderjähri-
gen Kindern im eigenen Haushalt oder im Haushalt der betreuten Kinder,
auch außerhalb der Wohnung, z. B. beim Spielen, Ausflügen usw..

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der zu betreuenden
Kinder.

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder so-
wie die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen der betreuten
Kinder.

3. Haus und Wohnung
Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 die gesetzliche Haftpflicht

3.1 als Inhaber

(1) einer oder mehrerer in Europa und in den außereuropäischen Ge-
bieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische
Union gehören, gelegenen Wohnungen (bei Wohnungseigentum als
Sondereigentümer) - einschließlich Ferienwohnung -.

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Ge-
meinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigen-
tum;

Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen 
zur Haftpflichtversicherung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat)
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(2) eines in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum
Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union
gehören, gelegenen Einfamilienhauses;

(3) eines in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum
Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union
gehören, gelegenen Wochenendhauses,

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohn-
zwecken verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Gara-
gen und Gärten sowie eines Schrebergartens.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

a) aus der Vermietung einzelner Wohnräume und/oder einer Einlieger-
wohnung mit dazugehörigen Garagen. Die Mitversicherung der Ver-
mietung von mehr als 8 einzelnen Wohnräumen und Räumen zu ge-
werblichen Zwecken muss besonders vereinbart werden;

b) aus der Streu- und Reinigungspflicht und aus der laut Mietvertrag
übernommenen Reinigung von Treppen oder sonstiger dem allge-
meinen Gebrauch dienender Teile des Hauses;

c) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bau-
summe von 50 000 EUR je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag über-
schritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Be-
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (§ 2 AHB);

d) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung
bis zum Besitzwechsel bestand;

e) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;

3.2 aus Sachschäden durch Abwässer.

Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB - Haftpflichtan-
sprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch Ab-
wässer aus dem Rückstau des Straßenkanals;

3.3 aus Mietsachschäden.

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu pri-
vaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für
Sachschäden je Versicherungsfall 150 000 EUR, begrenzt auf 300 000
EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

Ausgeschlossen sind

a) Haftpflichtansprüche wegen

(1) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung;

(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-
bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;

(3) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen
besonders versichern kann;

b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerver-
sicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriff-
sansprüche;

3.4 aus Schäden durch allmähliche Einwirkung.

Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von § 4 Ziff. I 5 AHB -
Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, die entstehen durch allmähliche
Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und
von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.);

3.5 aus Abhandenkommen von Schlüsseln, die dem Versicherungsnehmer
nicht im Rahmen der Berufsausübung übergeben worden sind.

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 AHB und abweichend
von § 4 Ziff. I 6 a) AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhanden-
kommen von fremden Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel für ei-
ne zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Ver-
sicherten befunden haben.

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherheits-
maßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, ge-
rechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels fest-
gestellt wurde.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche

- aus dem Abhandenkommen von Schlüsseln, die einer versicherten
Person im Rahmen ihrer Betriebs-/Berufsausübung übergeben wor-
den sind,

- aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Ein-
bruchs),

- aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen
Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für
Sachschäden je Versicherungsfall 15 000 EUR, begrenzt auf 30 000

EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

4. Freizeit und Sport
Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 die gesetzliche Haftpflicht

4.1 als Radfahrer;

4.2 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd, Teilnahme an Pferde-,
Rad- und Kraftfahrzeug-Rennen, Box- und Ringkämpfen sowie den Vor-
bereitungen hierzu (Training);

4.3 aus Besitz und Gebrauch von privat genutzten Windsurfbrettern;

4.4 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-,
Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen.

5. Tiere
Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 die gesetzliche Haftpflicht

5.1 als Halter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen -
nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtie-
ren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden -;

5.2 als Reiter von Pferden, die nicht von mitversicherten Personen gehalten
werden, zu privaten Zwecken, auch sofern er in dieser Eigenschaft als
Tierhüter in Anspruch genommen wird.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentü-
mer;

5.3 als Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen -
nicht jedoch von Rindern, Pferden (vgl. aber Ziff. 5.2), sonstigen Reit- und
Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder
landwirtschaftlichen Zwecken und auch nicht von Hunden, die von mit-
versicherten Personen gehalten werden -.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentü-
mer.

Zu Ziff. 5.1 und 5.3:

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus Flurschäden anlässlich der Weidehaltung von privat ge-
haltenem Kleinvieh (z. B. Schweine, Schafe, Ziegen).

Zu Ziff. 5.2 und 5.3:

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen frem-
den Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer den
Versicherungsfall zur Regulierung zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine
Vorleistung im Rahmen der getroffenen Vereinbarung.

6. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
6.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters

oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden,
die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.

6.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von 

a) (1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz
und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit,

(2) nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit einer durch die
Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 
6 km/h,

(3) nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
mit nicht mehr als 20 km/h.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verant-
wortlichen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeugs be-
rechtigten Personen.

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b)
und in § 2 Ziff. 3 c) AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,

- wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs beim Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht die beim Gebrauch des Fahrzeugs im öffentli-
chen Verkehr vorgeschriebene behördliche Fahrerlaubnis hat;

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung
zur Leistung bestehen, wenn dieser

- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen
durfte oder

- den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht be-
wusst ermöglicht hat.

b) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

(1) die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden,
und deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt,

(2) für die keine Versicherungspflicht besteht.



c) Wassersportfahrzeugen (einschließlich Windsurfbretter), ausgenom-
men eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersportfahr-
zeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder
Treibsätzen. Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von
fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen
keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist.

d) ferngelenkten Modellfahrzeugen.

7. Auslandsaufenthalte
Für Auslandsaufenthalte innerhalb Europas und in den außereuropäi-
schen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union
gehören sowie für vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem
Jahr außerhalb Europas und außerhalb der außereuropäischen Gebiete,
die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören, gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Be-
nutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von außerhalb Europas
und außerhalb der außereuropäischen Gebiete, die zum Geltungsbe-
reich der Europäischen Union gehören, gelegenen Wohnungen und
Häusern im Umfang von Ziff. 3.1.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion
angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

8. Gewässerschäden
Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden gilt:

8.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffen-
heit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschä-
den) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung
von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gela-
gerten Stoffe.

8.2 Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anla-
gen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen, soweit es sich um
Stoffe handelt, deren Verwendung im gewöhnlichen Haushalt üblich ist,
und um Mengen, die das Maß des gewöhnlichen Haushaltsbedarfs nicht
überschreiten. Diese Mitversicherung gilt nicht für Anlagen zur Lage-
rung von Heizöl.

8.3 Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Abwas-
seranlagen (auch Öl- und Benzinabscheider) und aus dem erlaubten Ein-
leiten von häuslichen Abwässern.

8.4 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit
der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden
nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Re-
gelung der AHB.

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-
den übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schaden-
ereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar
angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es
unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder pri-
vatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten ver-
pflichtet ist.

Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zu-
standes von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versiche-
rungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand.
Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Repa-
ratur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind
abzuziehen.

8.5 Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB - auch ohne dass ein Ge-
wässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweglichen Sachen
des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die
gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus Anlagen des Versi-
cherungsnehmers gemäß Ziff. 8.2 und Ziff. 8.3 ausgetreten sind. Dies gilt
abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB auch bei allmählichem Eindringen der
Stoffe in die Sache. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wie-
derherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand.

Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an Anlagen des Versicherungsneh-
mers gemäß Ziff. 8.2 und Ziff. 8.3 selbst.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu
tragen.

8.6 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Geset-
zen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördli-
chen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

8.7 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf
Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte aus-
gewirkt haben.

9. Fortsetzung der Versicherung
Für die Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des
Versicherungsnehmers gilt:

Für den mitversicherten Ehegatten des Versicherungsnehmers und/oder
unverheiratete Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versiche-
rungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort.

Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegatten
eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

Diese Regelungen gelten auch für einen nach Ziff. 1.2 mitversicherten
Lebenspartner und seine Kinder.

10. Zusatzrisiken - falls besonders vereinbart -
10.1 Bei Mitversicherung der Vermietung von im Inland gelegenen Räu-

men zu gewerblichen Zwecken:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von im Inland
gelegenen Räumen zu gewerblichen Zwecken.

10.2 Bei Mitversicherung der Vermietung von im Inland gelegenen Gara-
gen:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von im Inland
gelegenen Garagen.

10.3 Bei Mitversicherung der Vermietung von im Inland gelegenen Feri-
en-/Wochenendhäusern oder Ferien-/Wochenendwohnungen:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von im Inland
gelegenen Ferien-/Wochenendhäusern oder Ferien-/Wochenendwoh-
nungen.

10.4 Bei Mitversicherung der Vermietung von im Inland gelegenen Ei-
gentumswohnungen:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von im Inland
gelegenen Eigentumswohnungen.

B. Tierhalterhaftpflicht -Hund-
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als

Hundehalter. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters,
sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.

2. Für Auslandsaufenthalte innerhalb Europas und in den außereuropäi-
schen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union
gehören sowie für vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem
Jahr außerhalb Europas und außerhalb der außereuropäischen Gebiete,
die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören, gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion an-
gehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3. Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge

Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die
Ausschlussbestimmungen gem. Pos. F.

C. Tierhalterhaftpflicht -Reit- und Zugtiere-
(z. B. Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel)

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Halter von Reit- und Zugtieren.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters, sofern er nicht
gewerbsmäßig tätig ist.

3. Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus Flurschäden.



4. Für Auslandsaufenthalte innerhalb Europas und in den außereuropäi-
schen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union
gehören sowie für vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem
Jahr außerhalb Europas und außerhalb der außereuropäischen Gebiete,
die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören, gilt:

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion an-
gehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

5. Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge

Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die
Ausschlussbestimmungen gem. Pos. F.

D. Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer - nicht jedoch von Luftlande-
plätzen -, z. B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder
Nutznießer für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen be-
schriebene Gebäude oder Grundstück.

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die
dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften oblie-
gen (z.. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen
und Schneeräumen auf Gehwegen, Bürgersteigen und Fahrbahnen).

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauar-
beiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten)
bis zu einer veranschlagten Bausumme von 50 000 EUR je Bauvorha-
ben.

Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. 
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(§ 2 AHB);

2.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB,
wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

2.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und
sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für An-
sprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen
erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden;

2.4 der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.

2.5 Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB - Haftpflichtan-
sprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im Gebäu-
de selbst anfallen (also keine industriellen und gewerblichen Abwässer),
und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus
dem Rückstau des Straßenkanals auftreten.

3. Außerdem gilt:

3.1 Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die
zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union
gehören, vorkommenden Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion an-
gehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3.2 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Gesetzes
vom 15.03.1951:

3.2.1 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.

3.2.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

3.2.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters
und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für
Zwecke der Gemeinschaft.

3.2.4 Eingeschlossen sind - abweichend von § 7 Ziff. 2 AHB -

(1) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Ver-
walter;

(2) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer;

(3) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung
im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und
Teileigentum.

3.3 Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden gilt Pos. A.
Ziff. 8.

3.4 Kfz-, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge

Für Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge gelten die Ausschlussbe-
stimmungen gemäß Pos. F. Ziff. 1.

3.5 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von

(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und
Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;

(2) nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit einer durch die
Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 
6 km/h;

(3) nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit
nicht mehr als 20 km/h.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortli-
chen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeugs berechtigten
Personen.

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b) und
§ 2 Ziff. 3 c) AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,

- wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs beim Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht die beim Gebrauch des Fahrzeugs im öffentlichen
Verkehr vorgeschriebene behördliche Fahrerlaubnis hat;

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur
Leistung bestehen, wenn dieser

- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durf-
te oder

- den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht be-
wusst ermöglicht hat.

3.6 Luftahrzeuge

Für Luftfahrzeuge gelten die Ausschlussbestimmungen gemäß Pos. F.
Ziff. 2.

E. Gewässerschadenhaftpflicht
Anlagenrisiko (z. B. Anlagen zur Lagerung von Heizöl)

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

als Inhaber der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-
benen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelba-
re Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderun-
gen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit
eines Gewässers einschl. des Grundwassers (Gewässerschaden).

1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im folgen-
den nichts anderes bestimmt ist, finden die AHB Anwendung.

1.3 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Ar-
beitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus An-
lass dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

2. Versicherungsleistungen

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Versiche-
rungssumme (gleichgültig ob Personen-, Sach- oder Vermögensschä-
den) je Versicherungsfall gewährt. Die Gesamtleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden) beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme.

3. Rettungskosten

3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit
der Entschädigungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht über-
steigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der
AHB.

3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-



sammen mit der Entschädigung die Einheitsversicherungssumme über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

4. Vorsätzliche Verstöße

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Geset-
zen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördli-
chen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

5. Vorsorgeversicherung

Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 c) und des § 2 der AHB - Vorsorge-
versicherung - finden keine Anwendung.

6. Gemeingefahren

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittel-
bar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7. Eingeschlossene Schäden

Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB - auch ohne dass ein Ge-
wässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweglichen Sachen
des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die
gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage gemäß
Ziff. 1.1 ausgetreten sind. Dies gilt abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB auch
bei allmählichem Eindringen der Stoffe in die Sache. Der Versicherer er-
setzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor
Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind ab-
zuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage gemäß Ziff. 1.1 selbst.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu
tragen.

8. Auslandsschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die
zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union
gehören, vorkommenden Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion an-
gehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

9. Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge

Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die
Ausschlussbestimmungen gemäß Pos. F.

Erläuterungen zur Gewässerschadenhaftpflichtversicherung

1. Die Gewässerschadenhaftpflichtversicherung bezieht sich nicht nur auf
die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf
alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts.

2. Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag aus-
drücklich in Versicherung gegeben oder nach besonderen Bedingungen
beitragsfrei eingeschlossen ist.

3. Mitversichert ist die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die dadurch ent-
stehen, dass aus den versicherten Anlagen/ Behältern gewässerschädli-
che Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

4. Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Was-
ser gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit im Sinne des 
§ 4 Ziff. I 5 der AHB.

5. Rettungskosten im Sinne von Pos. E. Ziff. 3 entstehen bereits dann,
wenn der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungs-
maßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstat-
tung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund
(öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur
Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.

Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zu-
standes von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versiche-
rungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand.
Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Repa-
ratur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind
abzuziehen.

F. Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge
1. Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge

1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers ver-
ursachen.

1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in
Anspruch genommen werden.

1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle anderen Versicherten.

1.4 Eine Tätigkeit der in Ziff. 1.1 und 1.2 genannten Personen an einem Kfz,
Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

2. Luft-/Raumfahrzeuge

2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder
Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle anderen Versicherten.

2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die
Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;

b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur,
Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen
beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden
durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

G. Bauherrenhaftpflicht
1. Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und

Bauausführung (Ausnahme: Bauen mit eigener Leistung gemäß Ziff. 2.)
an einen Dritten vergeben sind.

1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Bauherr für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen be-
schriebene Bauvorhaben.

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundbesitzer
für das zu bebauende Grundstück und das zu errichtende Bauwerk.

1.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der
Grundwasserverhältnisse.

1.4 Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens
zwei Jahre nach Versicherungsbeginn.

1.5 Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der Versiche-
rungsdauer beträgt das Doppelte der vereinbarten Versicherungssum-
men.

1.6 Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden gilt Pos. A
Ziff. 8.

1.7 Kfz-, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge

1.7.1 Für Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge gelten die Ausschlussbe-
stimmungen gemäß Pos. F Ziff. 1.

1.7.2 Versichert ist jedoch - bei eigener Bauausführung nur, wenn Versiche-
rungsschutz nach Ziff. 2.1 besonders vereinbart wurde - die Haftpflicht
wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von

(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und
Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;

(2) nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit einer durch die
Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 
6 km/h;

(3) nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit
nicht mehr als 20 km/h.

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b) und
§ 2 Ziff. 3 c) AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,

- wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs beim Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht die beim Gebrauch des Fahrzeugs im öffentlichen
Verkehr vorgeschriebene behördliche Fahrerlaubnis hat;



- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur
Leistung bestehen, wenn dieser

- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durf-
te oder

- den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht be-
wusst ermöglicht hat.

1.8 Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB - Haftpflichtan-
sprüche wegen Senkungen eines Grundstücks (auch eines darauf er-
richteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), Erschütterungen in-
folge Rammarbeiten oder Erdrutschungen.

Hinsichtlich Sachschäden gilt dies jedoch nur, falls diese an einem
Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen
entstehen und es sich hierbei nicht um das Baugrundstück selbst han-
delt.

1.9 Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von § 4 Ziff. I 5 AHB -
Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, der entsteht durch

- allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder
Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.),

- Abwässer. Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässe-
rungsleitungen durch Verschmutzungen und Verstopfungen.

1.10 Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die
zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union
gehören, vorkommenden Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion an-
gehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

1.11 Luftfahrzeuge

Für Luftfahrzeuge gelten die Ausschlussbedingungen gemäß Pos. F
Ziff.2.

2. Zusatzrisiken Bauen mit eigener Leistung (Selbsthilfe bei Bauaus-
führung, Planung, Bauleitung)

2.1 Bauausführung - falls besonders vereinbart -

2.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
der Ausführung der Bauarbeiten oder eines Teiles dieser Arbeiten in ei-
gener Regie (auch Selbsthilfe beim Bau). 

2.1.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher mit den
Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausführung
dieser Verrichtungen verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden.

2.1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen
Kraftfahrzeugen und nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Ar-
beitsmaschinen gemäß Ziff. 1.7.2. 

Zusätzlich gilt:

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortli-
chen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeuges berechtigten
Personen.

2.2 Planung und/oder Bauleitung - falls besonders vereinbart -

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
der Übernahme der Planung und/oder Bauleitung (nicht Bauausführung).

H. Bootshaftpflicht
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus

Halten, Besitz und Gebrauch von Wassersportfahrzeugen, die aus-
schließlich zu privaten Zwecken und/oder zur gelegentlichen privaten
Vermietung - ohne Berufsbesatzung - benutzt werden, und deren Stan-
dort in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum
Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union
gehören, ist.

2. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

2.1 des Schiffers (Kapitän) in dieser Eigenschaft;

2.2 der Schiffsmannschaft und sonstigen Angestellten und Arbeitern aus der
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsneh-
mer.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des

Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden;

2.3 die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern und
Schirmdrachenfliegern.

3. Nicht versichert ist

3.1 die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers und des Schirmdra-
chenfliegers;

3.2 die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motor-
bootrennen oder bei den damit im Zusammenhang stehenden Übungs-
fahrten ereignen.

4. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit
brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen.

5. Außerdem gilt:

5.1 Auslandsschäden

5.1.1 Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle.

5.1.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Aus-
land eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut wor-
den sind. 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches
VII unterliegen (siehe § 4 Ziff. I 3 AHB).

5.1.3 Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden - abweichend
von § 3 Ziff. III 4 AHB - die Aufwendungen des Versicherers für Kosten
als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen - und Gerichtskosten, Aufwendun-
gen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt
des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reiseko-
sten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann,
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Ent-
schädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary da-
mages.

5.1.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion an-
gehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

5.1.5 Abweichend von § 3 Ziff. II 1 Abs. 3 AHB ist im Falle der vorläufigen Be-
schlagnahme eines Wassersportfahrzeugs in einem ausländischen Ha-
fen die etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung aus-
schließlich Sache des Versicherungsnehmers.

5.2 Patent/Führerschein

5.2.1 Ist für das Führen eines Wassersportfahrzeugs eine behördliche Erlaub-
nis erforderlich, bleibt der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der verantwortliche Führer beim Eintritt des Versicherungsfal-
les nicht die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis besitzt.

5.2.2 Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsneh-
mer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Erlaubnis beim verant-
wortlichen Führer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn ein un-
berechtigter Führer das Fahrzeug geführt hat.

5.3 Gewässerschäden

5.3.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffen-
heit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschä-
den)

mit Ausnahme von Gewässerschäden 

- durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in
Gewässer. Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwirkung zur
Rettung anderer Rechtsgüter geboten ist;

- durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder ande-
ren Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen, Betankungsanlagen oder
aus maschinellen Einrichtungen des Schiffes.

5.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Geset-



zen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördli-
chen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

5.3.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittel-
bar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6. Kfz, Kfz-Anhänger und Luftfahrzeuge

Für Kfz, Kfz-Anhänger und Luftfahrzeuge gelten die Ausschlussbestim-
mungen gemäß Pos. F.

I. Jagdhaftpflicht
1. Jäger

1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
erlaubter jagdlicher Betätigung.

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

1.2.1 aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und
Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, auch außerhalb der
Jagd, nicht jedoch zu strafbaren Handlungen;

1.2.2 aus fahrlässigem Überschreiten der Notwehr;

1.2.3 aus fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagdschutz;

1.2.4 aus Halten und Führen (auch Abrichten und Ausbilden) von höchstens
zwei anerkannten Jagdgebrauchshunden, auch außerhalb der Jagd.

Sind mehr als zwei Hunde - eigene oder fremde - vorhanden, ist nur die
gesetzliche Haftpflicht für die beiden am längsten im Besitz des Versi-
cherungsnehmers befindlichen Hunde versichert.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er nicht ge-
werbsmäßig tätig ist;

1.2.5 als Eigentümer, Halter oder Führer von Wasserfahrzeugen, nicht jedoch
Motorbooten, mit Hilfsmotor versehenen Fahrzeugen jeder Art sowie Se-
gelbooten;

1.2.6 als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen (z. B. Berufs-
jäger, Jagdaufseher oder Treiber).

Die Versicherung erstreckt sich auch auf die persönliche gesetzliche
Haftpflicht

(1) der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des Jagdbetrie-
bes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;
ausgenommen Jagdscheininhaber und Tätigkeiten, für die der Be-
sitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist;

(2) der übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausübung
ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen; ausgenommen Jagd-
scheininhaber und Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdscheines
gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des

Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden.

1.3 Nicht versichert sind Ansprüche aus Wildschaden gemäß § 4 Ziff. I 5
AHB.

1.4 Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge (unbeschadet Ziff. 1.2.5) und
Luftfahrzeuge gelten die Ausschlussbestimmungen gemäß Pos. F.

1.5 Außerdem gilt:

1.5.1 Für die Jagdhaftpflichtversicherung ausländischer Jäger:

Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf gesetzliche
Haftpflichtansprüche nach deutschem Recht und auf Haftpflichtstreitig-
keiten vor deutschen Gerichten.

1.5.2 Für die Fortsetzung der Jagdhaftpflichtversicherung nach dem Tod des
Versicherungsnehmers:

Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedingungs-
gemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes bis zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode fort. Ausgenommen sind Tätigkeiten, für
die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist.

1.5.3 Für die Mitversicherung des Auslandsrisikos in der Jagdhaftpflichtversi-
cherung:

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen. Das gilt
auch für die Inanspruchnahme als Halter oder Führer von Jagdhunden.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion an-
gehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Wichtiger Hinweis:

Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haftpflichtschäden
besteht, werden die jeweils geltenden Bestimmungen durch den
deutschen Versicherungsschutz in der Regel nicht erfüllt.

1.5.4 Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden gilt Pos. A
Ziff. 8.

2. Jungjägerkurse und -prüfungen

2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1.1 des Ausbildungsleiters und der von ihm beauftragten Personen aus der
Durchführung des Jungjägerkurs;

2.1.2 der Teilnehmer aus der Beteiligung am Kurs;

2.1.3 aus dem Umgang mit Jagdwaffen.

2.2 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Eintreffen an der Ausbildungs-
stätte und erlischt mit der offiziellen Beendigung der Ausbildungsstunden.

2.3 Es gelten außerdem die Ziff. 1.4 und 1.5.4.




